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Index

21/01 Handelsrecht

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

GSVG 1978 §2 Abs1 Z4;

UGB §164;

1. UGB § 164 heute

2. UGB § 164 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

3. UGB § 164 gültig von 01.03.1939 bis 31.12.2006

Rechtssatz

Im vorliegenden Fall war eine Teilnahme der Kommanditistin an gewöhnlichen Betriebsgeschäften der KEG

gesellschaftsvertraglich vorgesehen und ist diese Teilnahme über die gesetzlich zustehenden Mitwirkungsrechte

hinausgegangen. Allerdings ist daraus nicht zwangsläu>g auf das Vorliegen einer selbständigen Erwerbstätigkeit im

Sinn des § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG zu schließen, wenn - wie hier - der Kommanditist auf Grund der Stimmenmehrheit des

Komplementärs und des vorgesehenen Mehrheitsprinzips faktisch keinen EinBuss auf die Geschäftsführung nehmen

konnte.Im vorliegenden Fall war eine Teilnahme der Kommanditistin an gewöhnlichen Betriebsgeschäften der KEG

gesellschaftsvertraglich vorgesehen und ist diese Teilnahme über die gesetzlich zustehenden Mitwirkungsrechte

hinausgegangen. Allerdings ist daraus nicht zwangsläu>g auf das Vorliegen einer selbständigen Erwerbstätigkeit im

Sinn des Paragraph 2, Absatz eins, ZiDer 4, GSVG zu schließen, wenn - wie hier - der Kommanditist auf Grund der

Stimmenmehrheit des Komplementärs und des vorgesehenen Mehrheitsprinzips faktisch keinen EinBuss auf die

Geschäftsführung nehmen konnte.
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